
Der Marktgemeinderat von Pfaffenhofen a. d. Roth hat in der Sitzung vom 21.11.2019 beschlossen, den
Bebauungsplan "Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (i. V. mit §
13a/13b BauGB) aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 29.11.2019 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes "Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" in der Fassung vom
27.06.2024 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (i. V. mit §13a/13b BauGB) in der Zeit vom
.................... bis einschließlich .................... im Internet veröffentlicht und zusätzlich im Rathaus in der
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen a. d. Roth öffentlich ausgelegt. Die Veröffentlichung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB wurde am .................... ortsüblich bekanntgemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes "Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" in der Fassung vom
27.06.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom .................... bis einschließlich .................... beteiligt.

Die Marktgemeinde Pfaffenhofen a. d. Roth hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom .................... den
Bebauungsplan "Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung
vom .................... als Satzung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Roth, den .........................  .......................................................
(Siegel)           (Dr. Sebastian Sparwasser), 1. Bürgermeister

Der Bebauungsplan "Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" mit seinen Bestandteilen A, B und
C wurde ausgefertigt am ...........................

Pfaffenhofen a. d. Roth, den .........................  .......................................................
(Siegel)           (Dr. Sebastian Sparwasser), 1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan "Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" wurde am
.................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan "Grundstück
Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)" mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in
der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen a. d. Roth zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung
hingewiesen.

Pfaffenhofen a. d. Roth, den .........................  .......................................................
(Siegel)           (Dr. Sebastian Sparwasser), 1. Bürgermeister

maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse

maximal zulässige Wandhöhe (WH) in Meter

offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
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Dachform Satteldach (SD)

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO
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Bemaßung in Meter
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Sonstige Planzeichen
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Grünflächen
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"Grundstück Flur-Nrn. 346 und 349 (östl. Teilflächen)",
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Lagesystem: UTM - Koordinaten der Zone 32
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